
            

 

 

 

Berufsordnung der Apothekerkammer Bremen 
vom 27. Mai 2024 

 

„Aufgrund des § 30 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Nr. 1 und § 26 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, 
Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG) in der Fassung vom 15. April 2005 
(Brem.GBl. 2005, S. 149), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. März 2024 (Brem.GBl. S. 117, 

121)2), beschließt die Kammerversammlung der Apothekerkammer Bremen am 27. Mai 2024 folgende 
Änderung der Berufsordnung der Apothekerkammer Bremen:“ 

 

 

Präambel 

Dem Apotheker obliegt die ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Der Auftrag an 
den Apotheker umfasst neben der Abgabe von Arzneimitteln auch pharmazeutische Leistungen und die 
Beratung der Verbraucher und anderer Beteiligter im Gesundheitswesen. Der Apotheker handelt 
eigenverantwortlich und fachlich unabhängig. Er erfüllt eine öffentliche Aufgabe und übt einen seiner Natur 
nach freien Beruf aus. Die Berufsordnung gilt für alle Kammermitglieder im Rahmen ihrer Tätigkeit als 
Apotheker, soweit sie davon nicht durch gesetzliche Vorschriften befreit sind. Durch die Berufsordnung soll 
berufsunwürdiges Verhalten verhindert werden. 

Soweit in der Berufsordnung die männliche Form verwendet wird, ist hierunter auch jeweils die weibliche 
Form zu verstehen.  

 

I. 

Allgemeine Grundsätze der Berufsausübung 

 

§ 1 
Berufsbild und Aufgabe des Apothekers 

Der Apotheker ist berufen, die Bevölkerung ordnungsgemäß mit Arzneimitteln zu versorgen. Aufgrund seiner 
besonderen fachlichen Qualifikation erbringt er persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige 
Leistungen im Interesse der Patienten und der Allgemeinheit. 

(1) Der Versorgungsauftrag des Apothekers nach § 1 Bundes-Apothekerordnung umfasst insbesondere  

− die Entwicklung, Herstellung, Prüfung und Zulassung bzw. Konformitätsbewertung und Bewertung 
des Nutzens von Arzneimitteln und Medizinprodukten,  

− die Organisation und Kontrolle des Umgangs mit Arzneimitteln und Medizinprodukten,  

− die Logistik und Abgabe von Arzneimitteln und Medizinprodukten,  

− die Information und Beratung der Patienten, Kunden, Angehörigen der Heilberufe und sonstiger 
Beteiligter im Gesundheitswesen über Arzneimittel und Medizinprodukte,  

− die Sicherung der Qualität der Arzneimittel und Medizinprodukte,  

− die Sicherheit und Optimierung der Arzneimitteltherapie auch in der Selbstmedikation,  
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− die Erfassung und Bewertung von Risiken bei Arzneimitteln 
und Medizinprodukten,  

− die Sicherung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung mit Arzneimitteln und 
Medizinprodukten,  

− immaterielle pharmazeutische Leistungen, insbesondere die Medikationsanalyse und das 
Medikationsmanagement,  

− Gesundheitsförderung und präventive Leistungen,  

− die Forschung und Lehre in den pharmazeutischen Wissenschaften.  

Der Apotheker als der Experte für Arzneimittel übt seinen Beruf in verschiedenen Tätigkeitsbereichen aus, 
insbesondere 

− in öffentlichen Apotheken,  

− in Krankenhäusern,  

− in der pharmazeutischen Industrie,  

− in Prüfinstitutionen,  

− bei der Bundeswehr,  

− in der öffentlichen Gesundheitsverwaltung, z. B. bei Behörden, Institutionen, Körperschaften des 
öffentlichen Rechts,  

− an Universitäten und außeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtungen,  

− an Berufsfachschulen, Berufsschulen und Bildungseinrichtungen, in denen pharmazeutische 

− Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten vermittelt werden 

− In Institutionen und Unternehmen, die mit Fragen der Digitalisierung im Rahmen der 
Arzneimittelinformation, -verordnung und –abgabe befasst sind.  

(2) Der Apotheker ist verpflichtet, seinen Beruf ordnungsgemäß auszuüben und dem ihm in Zusammenhang 
mit seinem Beruf entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen. Er hat sich so zu verhalten, dass er 
diesem Vertrauen gerecht wird.  

(3) Der Apotheker ist verpflichtet, sich gegenüber den Angehörigen seines Berufes und gegenüber den 
Angehörigen anderer Heilberufe kollegial zu verhalten. Der Apotheker hat die Interessen und das 
Ansehen des Berufstandes und des Betriebs, in dem er tätig ist, zu wahren. 

(4) Der Apotheker ist verpflichtet, sich und seine Mitarbeiter über die für die Ausübung seines Berufes 
geltenden Gesetze und Verordnungen zu informieren, diese zu beachten und in der Apotheke 
zugänglich zu machen. Hierzu zählen insbesondere die Apotheken-betriebsordnung, das Arzneimittel- 
und Betäubungsmittelrecht, die Arzneimittelpreisverordnung, das Satzungsrecht der Kammer, das 
Satzungsrecht des Versorgungswerkes und die darauf gegründeten Anordnungen und Richtlinien.  

(5) In der Ausübung eines freien Berufes untersteht der Apotheker über die gesetzlichen Bestimmungen 
hinaus dieser Berufsordnung und der besonderen Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe. Verstöße gegen 
die Berufsordnung können berufsrechtlich verfolgt werden. 

 

§ 2 
Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz 

(1) Der Apotheker ist zur Verschwiegenheit über alle Vorkommnisse verpflichtet, die ihm in Ausübung 
seines Berufes bekannt werden. Er hat alle unter seiner Leitung tätigen Personen, die nicht der 
Berufsordnung unterliegen, über die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit zu belehren und dies 
schriftlich festzuhalten. Dies gilt nicht, soweit höherrangiges Recht von der Verschwiegenheitspflicht 
befreit.  

(2) Der Apotheker hat für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen Sorge zu tragen. Die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung patientenbezogener Daten bedarf der vorherigen schriftlichen 
Einwilligung des Betroffenen, sofern sie nicht aufgrund des Bundes-datenschutzgesetzes oder anderer 
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Ermächtigungsgrundlagen ohne Einwilligung zulässig ist oder von 
gesetzlichen Bestimmungen gefordert wird.  

(3) Bei Aufgabe der Apotheke oder im Falle der Apothekennachfolge hat der Apothekeninhaber 
Aufzeichnungen aufzubewahren und dafür Sorge zu tragen, dass sie in gehörige Obhut gegeben werden. 
Apotheker, denen bei einer Apothekenaufgabe oder Apothekenübergabe apothekerliche 
Aufzeichnungen über Patientinnen und Patienten in Obhut gegeben werden, müssen diese 
Aufzeichnungen unter Verschluss halten und dürfen sie nur mit Einwilligung der Patientin und des 
Patienten einsehen oder weitergeben. 

Aufzeichnungen auf elektronischen Datenträgern oder anderen Speichermedien bedürfen besonderer 
Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, um deren Veränderung, Vernichtung oder unrechtmäßige 
Verwendung zu verhindern. Apotheker haben hierbei die Empfehlungen der Apothekerkammer zu 
beachten. 

Der Apothekeninhaber hat die apothekerlichen Aufzeichnungen entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben aufzubewahren. 

An gewerbliche Verrechnungsstellen dürfen Patientendaten nur mit schriftlicher Einwilligung der 
betreffenden Patientin oder des Patienten weitergegeben werden, soweit es sich nicht um die reguläre 
Rezeptabrechnung handelt. 

 

§ 3 
Haftpflichtversicherung 

Der Inhaber einer Apotheke ist verpflichtet, für sich und seine Mitarbeiter eine hinreichende Versicherung 
der Haftpflichtrisiken im Rahmen der beruflichen Tätigkeit Sorge zu tragen. Er hat auf Verlangen der 
Apothekerkammer entsprechende Nachweise vorzulegen. 

 

§ 4 
Eigenverantwortlichkeit 

Der Apotheker entscheidet in pharmazeutischen Fragen frei und eigenverantwortlich. Vereinbarungen, 
Absprachen und Handlungen die diese Unabhängigkeit beeinträchtigen, sind unzulässig. Der Apothekenleiter 
hat die Apotheke persönlich zu leiten.  

 

§ 5 
Fortbildung 

(1) Der Apotheker ist verpflichtet, sich beruflich fortzubilden und sich über die für seine Berufs-ausübung 
geltenden Bestimmungen zu unterrichten.  

(2) Geeignete Mittel der Fortbildung sind insbesondere:  
a. Teilnahme an allgemeinen oder besonderen Fortbildungsveranstaltungen (Kongresse, Seminare, 

Webinare, Übungsgruppen, Kurse, Kolloquien),  
b. praktische Übungen im Rahmen von Seminarveranstaltungen, 
c. Studium der Fachliteratur.  

(3) Der Apotheker hat in dem Umfang von den aufgezeigten Fortbildungsmöglichkeiten Gebrauch zu 
machen, wie es zur Erhaltung und Entwicklung der für die Ausübung seines Berufes erforderlichen 
Fachkenntnisse notwendig ist.  

(4) Der Apotheker muss eine den Absätzen 1 bis 3 entsprechende Fortbildung gegenüber der 
Apothekerkammer in geeigneter Form nachweisen. 
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§ 6 

Qualitätssicherung 

(1) Der Apotheker hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die der Sicherung der Qualität 
pharmazeutischer Tätigkeiten dienen.  

(2) Der Apotheker hat bei der Ermittlung, Erkennung, Erfassung und Weitergabe von Arzneimittelrisiken 
mitzuwirken. Er hat diesbezügliche Feststellungen oder Beobachtungen der Arzneimittelkommission der 
Deutschen Apotheker unverzüglich mitzuteilen. Die Meldepflicht gegenüber der zuständigen Behörde nach 
§21 der Apothekenbetriebsordnung bleibt unberührt.  

(3) Der Apothekenleiter muss einmal jährlich mit seiner Apotheke an einem der von der 
Bundesapothekerkammer empfohlenen Ringversuche teilnehmen. Er muss die Teilnahme 
unaufgefordert gegenüber der Apothekerkammer Bremen schriftlich anzeigen.   

(4) Sofern Arzneimittel an Kinder abgegeben werden, tragen Apotheker eine besondere Verantwortung, 
einem Arzneimittelmissbrauch vorzubeugen.  

(5) Der Apothekenleiter hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm geleitete Apotheke mit ausreichendem 
Personal versehen ist, insbesondere Apotheker in angemessener Zahl zur Verfügung stehen, damit 
gewährleistet ist, dass pharmazeutische Tätigkeiten nur unter der Verantwortung oder der Aufsicht 
eines Apothekers ausgeführt werden. Der Apothekenleiter darf seine Mitarbeiter nicht entgegen den 
gesetzlichen Vorschriften einsetzen. Er selbst hat als Betreiber, neben dem Filialleiter, für die 
ordnungsgemäße Besetzung seiner Filialapotheken zu sorgen.  

 

§ 7 
Verantwortung gegenüber Mitarbeitern 

(1) Der Apotheker hat im Rahmen seiner persönlichen und betrieblichen Möglichkeiten an der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung seiner Mitarbeiter mitzuwirken.  

(2) Der Apothekenleiter hat vor dem vereinbarten Beginn des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses die 
wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich in einer Art niederzulegen, die den Anforderungen des 
Nachweisgesetzes entsprechen.  

(3) Sofern der Apothekenleiter Auszubildende ausbildet, hat er unverzüglich nach dem Abschluss des 
Berufsausbildungsvertrages, spätestens vor Beginn der Berufsausbildung, den wesentlichen Inhalt des 
Vertrages schriftlich niederzulegen. Die Niederschrift muss vom Apothekenleiter dem Auszubildenden 
und gegebenenfalls dessen gesetzlichen Vertreter unterzeichnet sein. Je eine Ausfertigung ist dem 
Auszubildenden und seinem gesetzlichen Vertreter auszuhändigen.  

(4) Der Apothekenleiter ist verpflichtet, die von ihm verantwortlich übernommene Ausbildung von 
Personen mit der gebotenen Sorgfalt durchzuführen, die erforderlichen Anleitungen zu geben und die 
gesetzlichen Schutzvorschriften für Jugendliche einzuhalten. Wird die Ausbildung ganz oder teilweise auf 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in deren Verantwortungs-bereich übertragen, so ist er gehalten, sich 
von der ordnungsgemäßen Durchführung zu überzeugen.  
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II. 

Apothekerliche Dienstleistungen 

 

§ 8 
Belieferung von Verschreibungen 

(1) Der Apotheker hat ärztliche Verschreibungen unverzüglich zu beliefern.  

(2) Für die zeitnahe Anfertigung von Rezepturen, die mit von der Apothekenbetriebsordnung 
vorgeschriebenen Geräten hergestellt werden können, ist Sorge zu tragen. In der Apotheke hergestellte 
Arzneimittel müssen die nach der pharmazeutischen Wissenschaft erforderliche Qualität aufweisen und 
nach den anerkannten pharmazeutischen Regeln hergestellt sowie entsprechend den Vorschriften der 
Apothekenbetriebsordnung geprüft und freigegeben werden. 

(3) Kann der Apotheker das erforderliche Arzneimittel oder die anzufertigende Rezeptur nach-weisliche 
nicht zeitnah liefern oder herstellen, hat er zumindest die notwendige und zumutbare Unterstützung zur 
Erlangung des Arzneimittels zu gewähren. 

 

§ 9 
Beratung 

(1) Patienten und Ärzte sind vom Arzneimittelhersteller unabhängig über Arzneimittel zu beraten und zu 
informieren, soweit dies aus Gründen der Arzneimittelsicherheit oder einer sinnvollen 
Therapiebegleitung erforderlich ist. Der Apotheker hat den Beratungsbedarf des Patienten durch 
geeignete Fragen festzustellen. Durch die Information und Beratung des Patienten darf die ärztliche 
Therapie nicht beeinträchtigt werden.  

(2) Der Apotheker hat Patienten, Ärzte und Angehörige anderer Gesundheitsberufe, soweit erforderlich, 
auch über Medizinprodukte und sonstige apothekenübliche Waren herstellerunabhängig zu beraten und 
zu informieren. 

(3) Der Apotheker muss Patienten bei Bedarf die Möglichkeit zur vertraulichen Beratung im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben anbieten.   

 

§ 10 
Notdienst 

(1) Der Leiter einer öffentlichen Apotheke hat die ordnungsgemäße Teilnahme seines Betriebes am 
Notdienst im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der Anordnungen der Apothekerkammer 
sowie der zuständigen Behörde sicherzustellen. Hierfür hat er insbesondere Arzneimittel in einer Art 
und Menge zu bevorraten, die im Notdienst erfahrungsgemäß benötigt werden. Kann die 
notdienstbereite Apotheke das erforderliche Arzneimittel nicht liefern, hat sie die notwendige 
Hilfestellung zur Erlangung des Arzneimittels zu gewähren.  

(2) Eine Befreiung von der Dienstbereitschaft, auch wenn diese im Rahmen eines Tausches er-folgen soll, 
muss vorab unter Angabe eines Grundes bei der Apothekerkammer schriftlich beantragt werden und 
bedarf der Genehmigung. Die Beantragung muss rechtzeitig erfolgen.  
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§ 11 

Ausstellung von Gutachten und Zeugnissen 

Bei der Ausstellung pharmazeutischer Gutachten und Zeugnisse hat der Apotheker mit der notwendigen 
Sorgfalt zu verfahren und nach bestem Wissen seine pharmazeutische Überzeugung auszusprechen. Der 
Zweck des Schriftstückes und sein Empfänger sind anzugeben. Gutachten und Zeugnisse, zu deren 
Ausstellung der Apotheker verpflichtet ist oder die auszustellen er übernommen hat, sind innerhalb einer 
angemessenen Frist abzugeben. Dies gilt auch für die Ausstellung von Zeugnissen für Mitarbeiter und 
Apotheker in der Weiterbildung.  

 

III. 

Pflichten gegenüber Patienten und Dritten 

 

§ 12 
Verbot der Heilkunde 

Die Ausübung der Heilkunde ist dem Apotheker verboten, es sei denn, es handelt sich um eine gesetzlich 
zugelassene Ausnahme. Die Ausübung der Heilkunde verstößt gegen die Berufspflichten. Die Mitteilung von 
Mess- und Referenzwerten sowie eine daraus resultierende Empfehlung, einen Arzt aufzusuchen, stellt keine 
Ausübung der Heilkunde dar, sofern kein konkreter Krankheitsbezug hergestellt wird.  

 

§ 13 
Freie Apothekenwahl und Unabhängigkeit der Arzneimittelauswahl 

(1) Vereinbarungen, Absprachen und schlüssige Handlungen, die eine bevorzugte Lieferung bestimmter 
Arzneimittel, die Zuführung von Patienten, die Zuweisung von Verschreibungen oder die Abgabe von 
Arzneimitteln ohne vollständige Angabe der Zusammensetzung zum Gegenstand haben oder zur Folge 
haben können, sind unzulässig.  

(2) Dem Apotheker ist es untersagt, insbesondere durch Rat, Tat und Organisationshilfe oder Zuwendungen 
daran mitzuwirken, dass die freie Wahl der Apotheke durch die Personen o-der Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, der Altenbetreuung oder Kostenträger eingeschränkt oder beseitigt wird. Dies gilt 
nicht, soweit durch Versorgungsverträge mit Alten- und Pflegeheimen Vereinbarungen getroffen 
worden sind, die dem Vertragszweck dienen.  

 

IV. 

Wettbewerb und Werbung 

 

§ 14 
Allgemeine Grundsätze 

(1) Wettbewerb ist verboten, wenn er unlauter ist. Nicht erlaubt ist Werbung, die irreführend oder nach 
Form, Inhalt oder Häufigkeit übertrieben wirkt sowie eine Werbung, die einen unbegründeten 
Mehrverbrauch oder Fehlgebrauch von Arzneimitteln zur Folge hat. Die Werbung darf dem beruflichen 
Auftrag der Apothekerschaft nicht widersprechen, die ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung 
mit Arzneimitteln sicherzustellen.  
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(2) Bei der Werbung hat der Apotheker die folgenden Grundsätze zu 
beachten:  

a) die Werbung muss der besonderen Stellung des Apothekers als Angehöriger eines Heilberufs gerecht 
werden.  

b) Werbung für apothekenübliche Waren und frei verkäufliche Arzneimittel muss sich im  Rahmen der 
Werbung anderer seriöser Anbieter gleichartiger Waren halten.  

c) bei Werbung für frei verkäufliche Arzneimittel muss der Apotheker der besonderen Verantwortung 
für die Verhinderung von Arzneimittelfehlgebrauch und Arzneimittelmehrverbrauch in besonderem 
Maße Rechnung tragen.  

d) bei Werbung mit dem Preis muss auf die Einheitlichkeit des Apothekenverkaufspreises bei 
Arzneimitteln hingewiesen werden, die der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen.  

e) die Werbung für apothekerliche Dienstleistungen muss den Geboten einer wahren und sachlichen 
Information entsprechen.  

 

§ 15 
Einzelne Verbote 

Unter Berücksichtigung der Grundsätze nach § 14 sind insbesondere nicht erlaubt:  

1. das Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen, die nicht vom Versorgungsauftrag der Apotheke 
gedeckt sind, nicht im Zusammenhang mit apothekenüblichen Waren stehen o-der nicht ihre Grundlage 
in der Ausbildung des Apothekers finden (nicht apothekenübliche Dienstleistungen);  

2. das Vortäuschen einer bevorzugten oder besonderen Stellung der eigenen Apotheke, der eigenen 
Person oder des Apothekenpersonals;  

3. das Überlassen von Ausstellungsflächen der Apotheke gegen Entgelt oder sonstige Leistungen; 

4. Verträge, Absprachen und Maßnahmen, die bezwecken oder zur Folge haben können, andere 
Apotheken von der Belieferung oder der Abgabe von Arzneimitteln, apothekenüblichen Waren oder 
Informationsmaterial sowie der Erbringung apothekenüblicher Dienstleistungen ganz oder teilweise 
auszuschließen;  

5. das Anwenden oder Dulden von Bezeichnungen beim Vertrieb oder Anpreisen von Arzneimitteln oder 
apothekenüblichen Waren sowie apothekenüblichen Dienstleistungen zu dem Zweck, die Bevorzugung 
einer bestimmten Apotheke zu erreichen;  

6. das Sammeln oder das Sammeln durch Dritte von Verordnungsblättern und das Zustellen von 
Arzneimitteln durch Boten entgegen den Bestimmungen der Apothekenbetriebsordnung sowie die 
Werbung hierfür;  

7. das Abgehen von dem sich aus der Arzneimittelpreisverordnung ergebenden einheitlichen 
Apothekenabgabepreis, insbesondere das Gewähren von Rabatten oder sonstigen Preis-nachlässen auf 
rezept- und damit apothekenpflichtige Arzneimittel sowie die Werbung hierfür;  

8. der teilweise oder gänzliche Verzicht auf Zuzahlungen nach dem Fünften Buch  Sozialgesetzbuch (SGB V) 
und Mehrkosten nach § 73 Abs. 5 Satz 2 SGB V, das Einbehalten des Befreiungsbescheides einer 
Krankenkasse in der Apotheke sowie die Werbung hierfür;  

9. die kostenlose Abgabe von apothekenpflichtigen Arzneimitteln; 

10. das Gewähren und die Annahme von Zugaben und Zuwendungen jeglicher Art, soweit sie nicht durch 
das allgemeine Wettbewerbsrecht gestattet sind; 

11. Zuwendungen und Geschenke, insbesondere an Kunden, Angehörige anderer Heilberufe oder 
nichtärztlicher Heilberufe, Kostenträger, Kurheime, Altenheime, Krankenanstalten und ähnliche 
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Einrichtungen sowie deren Leiter und Mitarbeiter, soweit damit 
der Wettbewerb beeinflusst werden kann;  

12. eine unangemessene Gestaltung von Zugängen zur Apotheke, die die freie Apothekenwahl des 
Patienten beeinträchtigen kann sowie übertriebene optische und verbale Hinweise auf die Apotheke im 
örtlichen Zusammenhang mit Personen oder Einrichtungen des Gesundheitswesens oder der 
Altenbetreuung, 

13. das Anbieten von nicht apothekenüblichen Waren. 

 

V. 

Pflichten gegenüber der Apothekerkammer 

 

§ 16 
Anfragen der Apothekerkammer 

Der Apotheker hat Anfragen der Apothekerkammer Bremen, insbesondere Stellungnahmen zu dem 
Apotheker mitgeteilten Sachverhalten, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu beantworten.  

 

§ 17 
Meldepflichten 

(1) Die Mitglieder der Apothekerkammer Bremen sind verpflichtet, den Beginn und die Beendigung ihrer 
Mitgliedschaft der Apothekerkammer unverzüglich mitzuteilen und ergänzende Fragen der 
Apothekerkammer hinsichtlich Ort, Art und Dauer der Berufsausübung innerhalb von 3 Wochen zu 
beantworten.  

(2) Die Apothekenleiter haben das in ihren Apotheken jeweils beschäftigte pharmazeutische Personal und 
die pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten unverzüglich bei der Apothekerkammer an- und 
abzumelden. Sie sind verpflichtet, der Apothekerkammer Veränderungen des Namens, des beruflichen 
Status und der Dauer der regelmäßigen Arbeitszeit ihrer pharmazeutischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten unverzüglich mitzuteilen.  

(3) Sofern der Apothekenleiter Auszubildende ausbildet, hat er die Berufsausbildungsverträge in dreifacher 
Ausfertigung der Apothekerkammer unverzüglich zum Zwecke der Genehmigung zurückzusenden.  

(4) Der Apothekeninhaber hat für seine Filialen jeweils einen Filialleiter zu benennen und diesen der 
Apothekerkammer Bremen mitzuteilen.  

 

VI. 

Berufsgerichtsbarkeit 

 

§ 18 
Verfolgung von Verstößen 

Verstöße gegen die Berufsordnung unterliegen der Berufsgerichtsbarkeit nach den Bestimmun-gen des 
Heilberufsgesetzes.  
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VII. 

Schlussbestimmungen 

 

§ 19 
Inkrafttreten 

Diese Berufsordnung tritt am ersten des auf die Veröffentlichung im Amtsblatt der Freien 
Hansestadt Bremen folgenden Kalendermonats in Kraft.  


